
Hartz-IV-Sätze für Kinder sind verfassungswidrig

Das Bundessozialgericht hat die Hartz-IV-Sätze für Kinder bis 14 Jahre für verfassungswidrig
erklärt. Die Kürzung der Gelder auf 60 Prozent des Regelsatzes sei mit dem Grundgesetz
nicht vereinbar. Die Kläger hatten kritisiert, dass die Sätze das Existenzminimum nicht si-
cherstellen.

Wie viel Geld darf ein Kind den Staat kosten?

Kinder bis 14 Jahre haben bisher nur 60 Prozent des Regelsatzes erhalten

Die Hartz-IV-Sätze für Kinder bis 14 Jahre sind nach Ansicht des Bundessozialgerichts
(BSG) verfassungswidrig. Der 14. Senat des obersten deutschen Sozialgerichts beschloss
am Dienstag, die entsprechenden gesetzlichen Regelungen nun dem Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe vorzulegen.

Die Kürzung der Hartz-IV-Gelder für Kinder auf 60 Prozent des Regelsatzes verstößt nach
Ansicht des Gerichts gegen das Grundgesetz. Die Beschränkung auf einen Satz von derzeit
211 Euro sei vom Gesetzgeber nicht ausreichend begründet und damit verfassungswidrig,
hieß es zur Begründung eines Beschlusses in Kassel. Allerdings meldeten die Richter keine
grundsätzlichen Zweifel an der Höhe der Regelleistung an.

Kläger in den zwei verhandelten Verfahren sind jeweils Kinder, die mit ihren Eltern in Be-
darfsgemeinschaften leben. Die Anwälte kritisieren, dass ihr Regelsatz das Existenzmini-
mum nicht sicherstelle.

Die Kläger rügen zudem das Verfahren zur Festlegung der Regelsätze und sehen darin
einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, da Kinder ohne sachlichen Grund
gegenüber erwachsenen Hartz-IV-Empfängern benachteiligt würden.
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